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Stafuten-Cntwurf.
Sorfcfjtag bes Sorftanbes.

§ 1. Sorfteljer, £el)rer, ©rjieljer, ©eljilfen (männlichen urtb weiblichen
(Scfd)lcd)ts) ber fdfweij. J)eime unb 2lnftalten, fowie 3reurtbe berfelben
bilben betr S d) m e i § e r i f d) e tt 25 e r e i n für S) e i m e r ^ i c h u n g unb
21 n ft a 11 s [ e i t u n g. Kennwort : „S V E R H A".

§ 2. 3weck bes „Suerha" ift bie 3örberung ber $)eimergief)ung unb
EMnftaltsfûîjrung in Üfjeorie unb Sraris, bie 5)ebung ber fogialen Stellung
ber "Çerfonen, bie in Reimen rtnb 2lnftalten tätig finb, fowie bie Serbeffe»
rung ber wirtfd)aftlicf)en Cage ber angefd)loffenen 3nftitutionen.

§ 3. Ser Serein beftetjt aus 21 k t i n m i t g l i e b e r n, 23eteranen unb
Êt)renmitgliebern.

3u 23 e t e r a n e n ernennt bie 3ahresoerfatntnlung folctje 2lktiomitglie=
ber, bie betn „Suertja" tr>âî)reitb 20 3af)ren angehören unb eine 2tmtstätig=
keit auf betn ©ebict ber J)eimergiel)ung uon 25 3at)ren hinter fiel) l)aben.
Sie 23eteranen bleiben 2lktiomitglieber. 233enn fie in bett Sitheftanb treten,
werben fie penfionsberedjtigt.

3u <Et>renmitgliebern ernennt bie 3al)resnerfanunlung folcEje

Serfonen, bie fiel) um ben 23ereitt ober bie tpeimergieljung befonbers oerbient
gemacht l)aben.

§ 4. Ser 23erein wäi)lt einen 23orftanb non fünf Sfitgliebern: t)3rä=
fibent, Sigepräfibent, 2lktuar, Quäftor unb Sebaktor bes 3acf)blattes.
Sräfibent unb Sebaktor werben nom 25erein gewählt, im übrigen kon=

ftituiert fiel) ber 23orftanb felbft.
Sie 2lmtsbauer beträgt brei 3al)re. Sakanjen innerhalb ber 2Imts=

bauer befe^t ber 23orftanb prouiforifet) oon fiel) aus.
§ 5. Ser 23orftanb o erf anritt ett fiel) orbentlicf)erweife im 3rül>ting

unb Verbft, au^erorbentlicf) auf 23erlangen bes ^räfibenten ober breier Sîit=
glieber. Sie 23arauslagen werben oon ber 25ereinskaffe oergütet.

§ 6. Ser 23orftanb l)at folgenbe 21 u f g a b e n : 1. 23ertretung bes 23er=

eins natf) auffen. 2. Prüfung ber Sereins= unb f)ilfskaffenred)nungen. 3.

^enfionierung ber 23eteranen unb Unterftütjung notleibenber Sîitglieber.
4. 23orberatung ber ©efdjäfte für bie 3at)resoerfammlungen. 5. Verausgabe
bes 3 a d) blatte s für irmniergiehung nnö 2lnftaltsleitung. 6. Beratung
unb Schüfe ber Stitglieber.

§ 7. Sie 3 a h r e s o e r f a m m l u n g ift öffentlich unb finbet im Slai
ftatt. Sie erlebigt: 1. Sereinsgefdjäfte. 2. Schanblung ber Sagesfragen.
3. 2lnftalts= unb Ç)crmbefuct)e.

Sie ©intabung erfolgt buret) bas 3ad)btatt.

§ 8. Sie gefct)äftlicf)en 23erl)anblungen umfaffen: 233 a h l bes Sor=
ftanbes, ber 9îed)nungsreoiforen unb ber ^antonaikorrefponbenten, Sîu=
tationen, ©raentmng oon 23etera.;en unb ©hrenmttgliebern, 2lbnal)me ber
Sedjnungen, fy'oty ber Seiträge (Serein, Vdfskaffe, 3ad)blatt=2lbonne=
ment), Stationen unb 2lnträge.
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5tàten-(ràurf.
Vorschlag des Vorstandes.

Z 1. Borsteher, Lehrer, Erzieher, Gehilsen (männlichen und weiblichen
Geschlechts) der schweiz. Heime und Anstalten, sowie Freunde derselben
bilden den Schweizerischen Be rein für Heimerziehung und
A n st altsleitu ng. Kennwort: „8 V Ll U ti /L"

K 2. Zweck des „Sverha" ist die Förderung der Heimerziehung und
Anstaltsführung in Theorie und Praxis, die Hebung der sozialen Stellung
der Personen, die in Heimen und Anstalten tätig sind, sowie die Verbesserung

der wirtschaftlichen Lage der angeschlossenen Institutionen.
Z 3. Der Verein besteht aus A k t i v m i t g l i e d e r u, Beteranen und

Ehrenmitgliedern.
Zu Veteranen ernennt die Jahresversammlung solche Aktivmitglieder,
die dem „Sverha" während 20 Iahren angehören und eine Amtstätigkeit
auf dem Gebiet der Heimerziehung von 25 Jahren hinter sich haben.

Die Beteranen bleiben Aktivmitglieder. Wenn sie in den Ruhestand treten,
werden sie pensionsberechtigt.

Zu Ehrenmitgliedern ernennt die Jahresversammlung solche
Personen, die sich um den Berein oder die Heimerziehung besonders verdient
gemacht haben.

K 4. Der Berein wählt einen Borstand von fünf Mitgliedern!
Präsident, Vizepräsident, Aktuar, Quästor und Redaktor des Fachblattes.
Präsident und Redaktor werden vom Berein gewählt, im übrigen
konstituiert sich der Vorstand selbst.

Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Vakanzen innerhalb der Amtsdauer

besetzt der Vorstand provisorisch von sich aus.
H 5. Der Borstand versammelt sich ordentlicherweise im Frühling

und Herbst, außerordentlich auf Verlangen des Präsidenten oder dreier
Mitglieder. Die Barauslagen werden von der Bereinskasse vergütet.

Z 6. Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 1. Vertretung des Vereins

nach außen. 2. Prüfung der Vereins- und Hilfskassenrechnungen. 3.

Pensionierung der Veteranen und Unterstützung notleidender Mitglieder.
4. Vorberatung der Geschäfte für die Jahresversammlungen. 5. Herausgabe
des Fach blatte s für Heimerziehung und Anstaltsleitung. 6. Beratung
und Schutz der Mitglieder.

Z 7. Die I a h r e s v e r s a m mlu n g ist öffentlich und findet im Mai
statt. Sie erledigt: 1- Vereinsgeschäfte. 2. Behandlung der Tagesfragen.
3. Anstalts- und Heimbesuche.

Die Einladung erfolgt durch das Fachblatt.

Z 8. Die geschäftlichen Verhandlungen umfassen: Wahl des
Borstandes, der Rechnungsrevisoren und der Kantonalkorrespondenten,
Mutationen, Ernennung von Veteranen und Ehrenmitgliedern, Abnahme der
Rechnungen, Höhe der Beiträge (Verein, Hilfskasse, Fachblatt-Abonne-
ment), Motionen und Anträge.
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§ 9. Pie Redjnungsreoiforen prüfen bie Rechnungen unb [teilen fd)rift=
lidjen Antrag an bie ©eneraloerfammlung.

Pie kantonal Starrefponbenten finb Vertreter bes Vereins in
ben Kantonen unb oerfaffen jebes 3al)r einen fummarifdjen Peridjt über bie
$)time unb Anftaltcn ihres Kantons pr Prucktegung im 3md)btatt.

§ 10. Pas 3ad)blatt für S)eimergiel)ung unb Anftaltsleitung roirb
jebem Mitglieb unentgeltlich pgeftellt. Ricf)tmitglieber bannen es abon=
nierext. Per Abonnementsbetrag roirb oon ber 3ahresoerfammlung feft=
gefegt. 3m 3üd)blatt erfctjeinen: Protokolle ber 3ahresoerfammlung; Re=

ferate, ©röffnungsroort bes präfibenten, Auspge aus ben Rechnungen, Pe=

fdjlüffe, Mitteilungen, Auffäfee, roeldje mit ben feinten in Pephung ftehen,
alle 2—3 3al)re bie Statuten unb bas Mitglieberoerpchnis.

§ 11. Per herein äufnet unb unterhält eine $>ilfskaffe. 3ebes
Aktiomitglieb ift pgleid) Mitglieb ber 5}ilfskaffe. 3m r biefe itaffe gelten
befonbere Peftimmungen, rneldje einen integrierenben Peftanbteil ber Sta=
tuten bilben.

§ 12. Per Austritt kann auf fdjriftlictje-Pbtnelbung an ben Prä=
fibenten erfolgen.

Mitglieber, bie ihren Perpflicfjtungen, aud) auf Mahnung t)in, nictjt
nadjkommen, raerbeit als ausgetreten betrachtet.

§ 14. Pie Auflöfung bes „Soerf)a" unb bie Perroenbung bes

Pereinsoermögens kann burd) Pefdjluf) oon s/4 ber Mitglieber erfolgen.
Piefe Statuten mürben an ber 3af)resoerfammlung 1933 in Aarau

genehmigt unb erfetjen biejenigen 00m 17. Mai 1916. Sie treten fofort
in Straft.

Beftimmungen über die BilfskaiTe des „Sverha."
Art. 1. Pie nom „Schroeig, Armenergieheroerein" gegrünbete unb 00m

Sd)ioeig. Perein für Çmmergiehung unb Anftaltsleitung übernommene
5>ilfskaffe roirb 00m Porftanb bes „Soerha" oerroaltet.

Art. 2. Sie l)at ben 3 m eck, Peteranen (Statuten § 3) eine fäf>r=
liebe p e n f i 0 n ausgurichten unb ben notleibenben Mitgliebern (Statuten
§ 6) Un ter ft Übungen p geben. Pie Penfion roirb im 3al)r bes
Rücktrittes bes Peteranen fällig. Stirbt ein Peteran, aud) roenn er nod)
im Aktiobienft fteljt, fo mirb feine l)interlaffene ©attin an feiner Stelle
penfionsberedjtigt, roenn fie minbeftens 10 3at)re auf bem ©ebiet ber S)eim=
ergie^ung tätig roar unb oon ber Amtstätigkeit prücktritt. Pei P3ieber=

s oerheiratung ber PMtroe fällt bie Penfionsbered)tigung baljin. Pie fyöfy
ber Penfionen ftellt ber Porftanb im Çtinblick auf ben Stanb ber Äaffa feft.
Pie Ausgahlung erfolgt auf Sdjluff bes Rechnungsjahres (^alenberjaijr).

Art. 3. Per Capita Ibeftanb barf nid)t angetaftet roerben, nur bie

3inf en ftehen pr Perfügung. £egate unb ©efdjenke finb p kapitalifieren.
Art. 4. Pie ^ilfskaffe roirb erhalten burd) :

a) bie obligatorifdjen Peiträge ber Aktiomitglieber;
b) Peiträge oon Reimen unb Anftalten, roeld)e ^ollektiomitglieber roerben

können. Minbeftbeitrag pro 3at)r 3;r. 10.—.
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Z 9. Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungen und stellen schriftlichen

Antrag an die Generalversammlung,
Die Kantonal - Korrespondenten sind Vertreter des Vereins in

den Kantonen und verfassen jedes Jahr einen summarischen Bericht über die
Heime und Anstalten ihres Kantons zur Drucklegung im Fachblatt.

Z 10, Das Fachblatt für Heimerziehung und Anstaltsleitung wird
jedem Mitglied unentgeltlich zugestellt, NichtMitglieder können es
abonnieren. Der Abonnementsbetrag wird von der Jahresversammlung
festgesetzt, Fm Fachblatt erscheinen: Protokolle der Jahresversammlung ^

Referats Eröffnungswort des Präsidenten, Auszüge aus den Rechnungen,
Beschlüsse, Mitteilungen, Aussätze, welche mit den Heimen in Beziehung stehen,
alle 2—3 Jahre die Statuten und das Mitgliederverzeichnis,

H 11. Der Berein äufnet und unterhält eine Hilfskasse. Jedes
Aktivmitglied ist zugleich Mitglied der Hilfskasse, Für diese Kasse gelten
besondere Bestimmungen, welche einen integrierenden Bestandteil der
Statuten bilden.

§ 12. Der Austritt kann auf schriftliche Abmeldung an den
Präsidenten erfolgen,

Mitglieder, die ihren Verpflichtungen, auch auf Mahnung hin, nicht
nachkommen, werden als ausgetreten betrachtet.

K 14. Die Auflösung dès „Sverha" und die Verwendung des

Bereinsvermögens kann durch Beschluß von der Mitglieder erfolgen.
Diese Statuten wurden an der Jahresversammlung 1933 in Aarau

genehmigt und ersetzen diejenigen vom 17. Mai 1916. Sie treten sofort
in Kraft.

veltimmungen über à HMsksilc ües „8verka."
Art. 1. Die vom „Schweiz. Armenerzieherverein" gegründete und vom

Schweiz. Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung übernommene
Hilfs Kasse wird vom Vorstand des „Sverha" verwaltet.

Art. 2. Sie hat den Zweck, Veteranen (Statuten A 3) eine jährliche

Pension auszurichten und den notleidenden Mitgliedern (Statuten
K 6) Unterstützungen zu geben. Die Pension wird im Jahr des
Rücktrittes des Beteranen fällig. Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch
im Aktivdienst steht, so wird seine hinterlassene Gattin an seiner Stelle
pensionsberechtigt, wenn sie mindestens 10 Jahre auf dem Gebiet der
Heimerziehung tätig war und von der Amtstätigkeit zurücktritt. Bei Wieder-

» Verheiratung der Witwe fällt die Pensionsberechtigung dahin. Die Höhe
der Pensionen stellt der Vorstand im Hinblick auf den Stand der Kassa fest.
Die Auszahlung erfolgt auf Schluß des Rechnungsjahres (Kalenderjahr).

Art. 3. Der K a pitalbest a nd darf nicht angetastet werden, nur die
Zinsen stehen zur Verfügung. Legate und Geschenke sind zu kapitalisieren.

Art. 4. Die Hilfskasse wird erhalten durch:
a) die obligatorischen Beiträge der Aktivmitglieder -

K) Beiträge von Heimen und Anstalten, welche Kollektivmitglieder werden
können. Mindestbeitrag pro Jahr Fr. 10.—.
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